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RS OGH 1973/1/26 13Os116/72
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.01.1973

Norm

StPO §262 Ba

StPO §267

Rechtssatz

Die Identität zwischen Anklagetat und Urteilstat geht durch eine Urteilsannahme nicht verloren, daß eine unter

Anklage gestellte Aggressionshandlung einen anderen Charakter hatte oder von einem anderen Vorsatz getragen oder

gegen eine andere Person gerichtet war, als dies die Anklagebehörde annahm.
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13 Os 116/72
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